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Erbscheinsantrag 
 

Dieses Dokument dient der Vorbereitung eines ersten Beratungsgesprächs. Bitte bringen Sie 
die Unterlagen soweit möglich im Original mit. Ich kann dann – wenn erforderlich – sogleich 
beglaubigte Kopien anfertigen. Ihre Unterlagen nehmen Sie wieder mit nach Hause. 

 
Daten des Verstorbenen 
Name  
Vorname  

Zuletzt wohnhaft in 
Vollständige Adresse 

 

Staatsangehörigkeit  
Geboren am  
Geburtsname  
Geburtsort  
Herkunftsland  
Sterbedatum  

 
Daten des Antragstellers 
Name  
Vorname  
wohnhaft 
Adresse 

 

Staatsangehörigkeit  
Geboren am  
Geburtsname  
Erreichbar per - Tel. 

- E-Mail* 
 

 
Im Antrag auf Erteilung eines Erbscheines muss der Antragsteller angeben, warum er Erbe 
wird, wer sonst noch als Erbe in Betracht kommt und welche Erben bereits weggefallen sind. 
Es müssen also die Familienverhältnisse offengelegt werden. Außerdem müssen diese durch 
Urkunden (z.B. Geburts-/Heirats-/Sterbeurkunde) belegt werden. Ist z.B. der Ehegatte der 
Antragssteller machen Sie dies kenntlich, indem Sie in der folgenden Tabelle statt der Daten 
bei Name „Antragsteller“ eintragen. 

 
Verhältnis zum 
Verstorbenen 

Ehegatte Vater Mutter 

Name    
Vorname    
wohnhaft in 
Vollständige Adresse 

   

Geboren am    
Geburtsname    
Geburtsort    
Ggf. Sterbedatum    
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Verhältnis zum 
Verstorbenen 

Kind 1 Kind 2 Kind 3 

Name    
Vorname    
wohnhaft in 
Vollständige Adresse 

   

Geboren am    
Geburtsname    
Geburtsort    
Ggf. Sterbedatum    

Urkunden Geburtsurkunde 
Ggf. Sterbeurkunde 

Geburtsurkunde 
Ggf. 
Sterbeurkunde 

Geburtsurkunde 
Ggf. 
Sterbeurkunde 

 
Sind die Verwandtschaftsverhältnisse anders (z.B. Onkel oder Enkelkind) ergänzen Sie 
diesen Fragebogen oder ersetzen Sie die Überschriften oder teilen Sie mir die Daten im 
Termin mit. 

Ergibt sich das Erbrecht nicht aus der gesetzlichen Erbfolge, sondern aus einem Testament 
benötige ich eine Kopie des Testamentes. Haben Sie dieses vom Amtsgericht bekommen, 
bitte ich Sie das Begleitschreiben des Amtsgerichts (Eröffnungsprotokoll) mitzubringen. 

Soll ein Grundstück umgeschrieben werden benötige ich auch die Daten des Grundstücks. 

Entweder: 

eingetragen beim Amtsgericht  Blatt-Nr.   

oder: Adresse/Lage  . 

 
 

*Bitte beachten Sie, dass die Übersendung von Daten via E-Mail nicht sicher ist und die 
Öffentlichkeit eventuell mitlesen kann. Wir werden Ihnen Dateianhänge nur verschlüsselt 
senden. 

 
 


